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		Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks

		[bookmark: page96]
[bookmark: page97]

		Diejenigen, welche den Verlag eines Buchs als den Gebrauch des
Eigentums an einem Exemplare (es mag nun als Manuskript vom
Verfasser, oder als Abdruck desselben von einem schon vorhandenen
Verleger auf den Besitzer gekommen sein) ansehen und alsdann doch
durch den Vorbehalt gewisser Rechte, es sei des Verfassers, oder
des von ihm eingesetzten Verlegers, den Gebrauch noch dahin
einschränken wollen, daß es unerlaubt sei, es nachzudrucken, –
können damit niemals zum Zwecke kommen. Denn das Eigentum des
Verfassers an seinen Gedanken (wenn man gleich einräumt, daß ein
solches nach äußern Rechten statt finde) bleibt ihm ungeachtet des
Nachdrucks; und da nicht einmal füglich eine ausdrückliche
Einwilligung der Käufer eines Buchs zu einer solchen
Einschränkung ihres Eigentums statt finden kann [bookmark: text1]F1, wie viel weniger wird eine bloß präsumierte
zur Verbindlichkeit derselben zureichen?

		Ich glaube aber Ursache zu haben, den Verlag nicht als das
Verkehr mit einer Ware in seinem eigenen Namen, sondern als
die Führung eines Geschäftes im Namen eines andern, nämlich
des Verfassers, anzusehen und auf diese Weise die Unrechtmäßigkeit
des Nachdruckens leicht und deutlich darstellen zu können. Mein
Argument ist in einem Vernunftschlusse enthalten, der das Recht
des Verlegers beweiset; dem ein zweiter folgt, welcher den
Anspruch des Nachdruckers widerlegen soll.

		I.

Deduktion des Rechts des Verlegers gegen den Nachdrucker

		Wer ein Geschäft eines andern in dessen Namen und dennoch
wider den Willen desselben treibt, ist gehalten, diesem [bookmark: page98] oder
seinem Bevollmächtigten allen Nutzen, der ihm daraus erwachsen
möchte, abzutreten und allen Schaden zu vergüten, der jenem oder
diesem daraus entspringt.

		Nun ist der Nachdrucker ein solcher, der ein Geschäft
eines andern (des Autors) usw. Also ist er gehalten, diesem
oder seinem Bevollmächtigten (dem Verleger) usw.

		Beweis des Obersatzes

		Da der sich eindringende Geschäftträger unerlaubter Weise im
Namen eines andern handelt, so hat er keinen Anspruch auf den
Vorteil, der aus diesem Geschäfte entspringt; sondern der, in
dessen Namen er das Geschäft führt, oder ein anderer
Bevollmächtigter, welchem jener es anvertrauet hat, besitzt das
Recht, diesen Vorteil als die Frucht seines Eigentums sich
zuzueignen. Weil ferner dieser Geschäftträger dem Rechte des
Besitzers durch unbefugte Einmischung in fremde Geschäfte Abbruch
tut, so muß er notwendig allen Schaden vergüten. Dieses liegt ohne
Zweifel in den Elementarbegriffen des Naturrechts.

		Beweis des Untersatzes

		Der erste Punkt des Untersatzes ist: daß der Verleger durch
den Verlag das Geschäft eines andern treibe. – Hier kommt alles
auf den Begriff eines Buchs oder einer Schrift überhaupt, als einer
Arbeit des Verfassers, und auf den Begriff des Verlegers überhaupt
(er sei bevollmächtigt oder nicht) an: ob nämlich ein Buch eine
Ware sei, die der Autor, es sei mittelbar oder vermittelst eines
andern, mit dem Publikum verkehren, also mit oder ohne Vorbehalt
gewisser Rechte veräußern kann; oder ob es vielmehr ein bloßer
Gebrauch seiner Kräfte ( opera) sei, den er
andern zwar verwilligen ( concedere), niemals aber
veräußern ( alienare) kann; ferner: ob der Verleger
sein Geschäft in seinem Namen, oder ein fremdes Geschäft im Namen
eines andern treibe.

		In einem Buche als Schrift redet der Autor zu seinem
Leser; und der, welcher sie gedruckt hat, redet durch [bookmark: page99]seine
Exemplare nicht für sich selbst, sondern ganz und gar im Namen des
Verfassers. Er stellt ihn als redend öffentlich auf und vermittelt
nur die Überbringung dieser Rede ans Publikum. Das Exemplar dieser
Rede, es sei in der Handschrift oder im Druck, mag gehören, wem es
wolle; so ist doch, dieses für sich zu brauchen, oder damit Verkehr
zu treiben, ein Geschäft, das jeder Eigentümer desselben in
seinem eigenen Namen und nach Belieben treiben kann. Allein
jemand öffentlich reden zu lassen, seine Rede als solche ins
Publikum zu bringen, das heißt, in jenes Namen reden und gleichsam
zum Publikum sagen: »Durch mich läßt ein Schriftsteller euch dieses
oder jenes buchstäblich hinterbringen, lehren usw. Ich verantworte
nichts, selbst nicht die Freiheit, die jener sich nimmt, öffentlich
durch mich zu reden; ich bin nur der Vermittler der Gelangung an
euch«; das ist ohne Zweifel ein Geschäft, welches man nur im Namen
eines andern, niemals in seinem eigenen (als Verleger) verrichten
kann. Dieser schafft zwar in seinem eigenen Namen das stumme
Werkzeug der Überbringung einer Rede des Autors ans
Publikum [bookmark: text2]F2 an; aber
daß er gedachte Rede durch den Druck ins Publikum bringt,
mithin daß er sich als denjenigen zeigt, durch den der Autor
zu diesem redet, das kann er nur im Namen des andern
tun.

		Der zweite Punkt des Untersatzes ist: daß der Nachdrucker
nicht allein ohne alle Erlaubnis des Eigentümers das Geschäft (des
Autors), sondern es sogar wider seinen Willen übernehme.
Denn da er nur darum Nachdrucker ist, weil er einem andern, der zum
Verlage vom Autor selbst bevollmächtigt ist, in sein
Geschäft greift: so fragt sich, ob der Autor noch einem andern
dieselbe Befugnis erteilen und dazu einwilligen könne. Es ist aber
klar: [bookmark: page100]daß, weil alsdann jeder von beiden, der
erste Verleger und der sich nachher des Verlags anmaßende (der
Nachdrucker), des Autors Geschäft mit einem und demselben ganzen
Publikum führen würde, die Bearbeitung des einen die des andern
unnütz und für jeden derselben verderblich machen müsse; mithin ein
Vertrag des Autors mit einem Verleger mit dem Vorbehalt, noch außer
diesem einem andern den Verlag seines Werks erlauben zu dürfen,
unmöglich sei; folglich der Autor die Erlaubnis dazu keinem andern
(als Nachdrucker) zu erteilen befugt gewesen, diese also vom
letztern auch nicht einmal hat präsumiert werden dürfen; folglich
der Nachdruck ein gänzlich wider den erlaubten Willen des
Eigentümers und dennoch ein in dessen Namen unternommenes Geschäft
sei.

		*

		Aus diesem Grunde folgt auch, daß nicht der Autor, sondern sein
bevollmächtigter Verleger lädiert werde. Denn weil jener sein Recht
wegen Verwaltung seines Geschäftes mit dem Publikum dem Verleger
gänzlich und ohne Vorbehalt, darüber noch anderweitig zu
disponieren, überlassen hat: so ist dieser allein Eigentümer dieser
Geschäftführung, und der Nachdrucker tut dem Verleger Abbruch an
seinem Rechte, nicht dem Verfasser.

		*

		Weil aber dieses Recht der Führung eines Geschäftes, welches mit
pünktlicher Genauigkeit eben so gut auch von einem andern geführt
werden kann, – wenn nichts besonders darüber verabredet worden, für
sich nicht als unveräußerlich ( ius personalissimum)
anzusehen ist: so hat der Verleger Befugnis, sein Verlagsrecht auch
einem andern zu überlassen, weil er Eigentümer der Vollmacht ist;
und da hiezu der Verfasser einwilligen muß, so ist der, welcher aus
der zweiten Hand das Geschäft übernimmt, nicht Nachdrucker, sondern
rechtmäßig bevollmächtigter Verleger, d. i. ein solcher, dem der
vom [bookmark: page101]Autor eingesetzte Verleger seine Vollmacht
abgetreten hat.

		II.

Widerlegung des vorgeschützten Rechts des Nachdruckers gegen den
Verleger

		Es bleibt noch die Frage zu beantworten übrig: ob nicht dadurch,
daß der Verleger das Werk seines Autors im Publikum
veräußert, mithin aus dem Eigentum des Exemplars die
Bewilligung des Verlegers (mithin auch des Autors, der ihm dazu
Vollmacht gab) zu jedem beliebigen Gebrauche desselben, folglich
auch zum Nachdrucke von selbst fließe, so unangenehm solcher jenem
auch sein möge. Denn es hat jenen vielleicht der Vorteil angelockt,
das Geschäft des Verlegers auf diese Gefahr zu übernehmen, ohne den
Käufer durch einen ausdrücklichen Vertrag davon auszuschließen,
weil dieses sein Geschäft rückgängig gemacht haben möchte. – Daß
nun das Eigentum des Exemplars dieses Recht nicht verschaffe,
beweise ich durch folgenden Vernunftschluß:

		Ein persönliches bejahendes Recht auf einen andern kann aus
dem Eigentum einer Sache allein niemals gefolgert werden.

		Nun ist das Recht zum Verlage ein persönliches bejahendes
Recht.

		Folglich kann es aus dem Eigentum einer Sache (des
Exemplars) allein niemals gefolgert werden.

		Beweis des Obersatzes

		Mit dem Eigentum einer Sache ist zwar das verneinende Recht
verbunden, jedermann zu widerstehen, der mich im beliebigen
Gebrauch derselben hindern wollte; aber ein bejahendes Recht auf
eine Person, von ihr zu fordern, daß sie etwas leisten oder mir
worin zu Diensten sein [bookmark: page102]solle, kann aus dem bloßen Eigentum keiner
Sache fließen. Zwar ließe sich dieses letztere durch eine besondere
Verabredung dem Vertrage, wodurch ich ein Eigentum von jemand
erwerbe, beifügen; z. B. daß, wenn ich eine Ware kaufe, der
Verkäufer sie auch postfrei an einen gewissen Ort hinschicken
solle. Aber alsdann folgt das Recht auf die Person, etwas für mich
zu tun, nicht aus dem bloßen Eigentum meiner erkauften Sache,
sondern aus einem besondern Vertrage.

		Beweis des Untersatzes

		Worüber jemand in seinem eigenen Namen nach Belieben
disponieren kann, daran hat er ein Recht in der Sache. Was er aber
nur im Namen eines andern verrichten darf, dies Geschäft
treibt er so, daß der andere dadurch, als ob es von ihm selbst
geführt wäre, verbindlich gemacht wird. ( Quod quis facit per
alium, ipse fecisse putandus est.) Also ist mein Recht zur
Führung eines Geschäftes im Namen eines andern ein persönliches
bejahendes Recht, nämlich den Autor des Geschäftes zu nötigen, daß
er etwas prästiere, nämlich für alles stehe, was er durch mich tun
läßt, oder wozu er sich durch mich verbindlich macht. Der Verlag
ist nun eine Rede ans Publikum (durch den Druck) im Namen des
Verfassers, folglich ein Geschäft im Namen eines andern. Also ist
das Recht dazu ein Recht des Verlegers an eine Person: nicht bloß
sich im beliebigen Gebrauche seines Eigentums gegen ihn zu
verteidigen; sondern ihn zu nötigen, daß er ein gewisses Geschäft,
welches der Verleger auf seinem Namen führt, für sein eigenes
erkenne und verantworte, – mithin ein persönliches bejahendes
Recht.

		*

		Das Exemplar, wornach der Verleger drucken läßt, ist ein
Werk des Autors ( opus) und gehört dem Verleger,
nachdem er es im Manuskript oder gedruckt erhandelt hat, gänzlich
zu, um alles damit zu tun, was er will, und [bookmark: page103]was in seinem eigenen
Namen getan werden kann; denn das ist ein Erfordernis des
vollständigen Rechtes an einer Sache, d. i. des Eigentums. Der
Gebrauch aber, den er davon nicht anders als nur im Namen eines
andern (nämlich des Verfassers) machen kann, ist ein
Geschäft ( opera), das dieser andere durch den
Eigentümer des Exemplars treibt, wozu außer dem Eigentum noch ein
besonderer Vertrag erfordert wird.

		Nun ist der Buchverlag ein Geschäft, das nur im Namen eines
andern (nämlich des Verfassers) geführt werden darf (welchen
Verfasser der Verleger als durch sich zum Publikum redend
aufführt); also kann das Recht dazu nicht zu den Rechten gehören,
die dem Eigentum eines Exemplars anhängen, sondern kann nur durch
einen besondern Vertrag mit dem Verfasser rechtmäßig werden. Wer
ohne einen solchen Vertrag mit dem Verfasser (oder, wenn dieser
schon einem andern als eigentlichen Verleger dieses Recht
eingewilligt hat, ohne Vertrag mit diesem) verlegt, ist der
Nachdrucker, welcher also den eigentlichen Verleger lädiert und ihm
allen Nachteil ersetzen muß.

		Allgemeine Anmerkung

		Daß der Verleger sein Geschäft des Verlegers nicht bloß in
seinem eigenen Namen, sondern im Namen eines andern [bookmark: text3]F3 (nämlich des
Verfassers) führe und ohne dessen Einwilligung gar nicht führen
könne: bestätigt sich aus gewissen Verbindlichkeiten, die demselben
nach allgemeinem Geständnisse anhängen. Wäre der Verfasser, nachdem
er seine Handschrift dem Verleger zum Drucke übergeben und dieser
sich dazu verbindlich gemacht hat, gestorben: so steht es dem
letztern nicht frei, sie als sein [bookmark: page104]Eigentum zu unterdrücken; sondern das
Publikum hat in Ermangelung der Erben ein Recht, ihn zum Verlage zu
nötigen, oder die Handschrift an einen andern, der sich zum Verlage
anbietet, abzutreten. Denn einmal war es ein Geschäft, das der
Autor durch ihn mit dem Publikum treiben wollte, und wozu er sich
als Geschäftträger erbot. Das Publikum hatte auch nicht nötig,
dieses Versprechen des Verfassers zu wissen, noch es zu
akzeptieren; es erlangt dieses Recht an den Verleger (etwas zu
prästieren) durchs Gesetz allein. Denn jener besitzt die
Handschrift nur unter der Bedingung, sie zu einem Geschäfte des
Autors mit dem Publikum zu gebrauchen; diese Verbindlichkeit gegen
das Publikum aber bleibt, wenn gleich die gegen den Verfasser durch
dessen Tod aufgehört hat. Hier wird nicht ein Recht des Publikums
an der Handschrift, sondern an einem Geschäfte mit dem Autor zum
Grunde gelegt. Wenn der Verleger das Werk des Autors nach dem Tode
desselben verstümmelt oder verfälscht herausgäbe, oder es an einer
für die Nachfrage nötigen Zahl Exemplare mangeln ließe; so würde
das Publikum Befugnis haben, ihn zu mehrerer Richtigkeit oder
Vergrößerung des Verlags zu nötigen, widrigenfalls aber diesen
anderweitig zu besorgen. Welches alles nicht statt finden könnte,
wenn das Recht des Verlegers nicht von einem Geschäfte, das er
zwischen dem Autor und dem Publikum im Namen des erstern
führt, abgeleitet würde.

		Dieser Verbindlichkeit des Verlegers, die man vermutlich
zugestehen wird, muß aber auch ein darauf gegründetes Recht
entsprechen, nämlich das Recht zu allem dem, ohne welches jene
Verbindlichkeit nicht erfüllt werden könnte. Dieses ist: daß er das
Verlagsrecht ausschließlich ausübe, weil anderer Konkurrenz zu
seinem Geschäfte die Führung desselben für ihn praktisch unmöglich
machen würde.

		Kunstwerke als Sachen können dagegen nach einem Exemplar
derselben, welches man rechtmäßig erworben hat, nachgeahmt,
abgeformt und die Kopien derselben öffentlich verkehrt werden, ohne
daß es der Einwilligung [bookmark: page105]des Urhebers ihres Originals, oder derer,
welcher er sich als Werkmeister seiner Ideen bedient hat, bedürfe.
Eine Zeichnung, die jemand entworfen, oder durch einen andern hat
in Kupfer stechen, oder in Stein, Metall, oder Gips ausführen
lassen, kann von dem, der diese Produkte kauft, abgedruckt oder
abgegossen und so öffentlich verkehrt werden; so wie alles, was
jemand mit seiner Sache in seinem eignen Namen verrichten
kann, der Einwilligung eines andern nicht bedarf. Lipperts
Daktyliothek kann von jedem Besitzer derselben, der es versteht,
nachgeahmt und zum Verkauf ausgestellt werden, ohne daß der
Erfinder derselben über Eingriffe in seine Geschäfte klagen könne.
Denn sie ist ein Werk ( opus, nicht opera alterius),
welches ein jeder, der es besitzt, ohne einmal den Namen des
Urhebers zu nennen, veräußern, mithin auch nachmachen und auf
seinen eigenen Namen als das seinige zum öffentlichen Verkehr
brauchen kann. Die Schrift aber eines andern ist die Rede
einer Person ( opera); und der, welcher sie verlegt, kann
nur im Namen dieses andern zum Publikum reden und von sich nichts
weiter sagen, als daß der Verfasser durch ihn ( Impensis
Bibliopolae) folgende Rede ans Publikum halte. Denn es ist ein
Widerspruch: eine Rede in seinem Namen zu halten, die doch
nach seiner eigenen Anzeige und gemäß der Nachfrage des Publikums
die Rede eines andern sein soll. Der Grund also, warum alle
Kunstwerke anderer zum öffentlichen Vertrieb nachgemacht, Bücher
aber, die schon ihre eingesetzte Verleger haben, nicht nachgedruckt
werden dürfen, liegt darin: daß die erstern Werke (
opera), die zweiten Handlungen ( operae) sind,
davon jene als für sich selbst existierende Dinge, diese aber nur
in einer Person ihr Dasein haben können. Folglich kommen diese
letztern der Person des Verfassers ausschließlich zu [bookmark: text4]F4; und derselbe hat daran ein
unveräußerliches [bookmark: page106]Recht ( ius personalissimum) durch
jeden andern immer selbst zu reden, d. i. daß niemand
dieselbe Rede zum Publikum anders, als in seines (des Urhebers)
Namen halten darf. Wenn man indessen das Buch eines andern so
verändert (abkürzt oder vermehrt oder umarbeitet), daß man sogar
unrecht tun würde, wenn man es nunmehr auf den Namen des Autors des
Originals ausgeben würde: so ist die Umarbeitung in dem eigenen
Namen des Herausgebers kein Nachdruck und also nicht unerlaubt.
Denn hier treibt ein anderer Autor durch seinen Verleger ein
anderes Geschäft als der erstere und greift diesem also in sein
Geschäfte mit dem Publikum nicht ein; er stellt nicht jenen Autor
als durch ihn redend vor, sondern einen andern. Auch kann die
Übersetzung in eine andere Sprache nicht für Nachdruck genommen
werden; denn sie ist nicht dieselbe Rede des Verfassers, obgleich
die Gedanken genau dieselben sein mögen.

		Wenn die hier zum Grunde gelegte Idee eines Bücherverlages
überhaupt wohlgefaßt und (wie ich mir schmeichle, daß es möglich
sei) mit der erforderlichen Eleganz der römischen
Rechtsgelehrsamkeit bearbeitet würde: so könnte die Klage gegen den
Nachdrucker wohl vor die Gerichte gebracht werden, ohne daß es
nötig wäre, zuerst um ein neues Gesetz deshalb anzuhalten. [bookmark: page107]

			[bookmark: foot1]Würde es wohl ein Verleger wagen, jeden bei dem Ankaufe
seines Verlagswerks an die Bedingung zu binden, wegen Veruntreuung
eines fremden ihm anvertrauten Guts angeklagt zu werden, wenn mit
seinem Vorsatz, oder auch durch seine Unvorsichtigkeit das
Exemplar, das er verkauft, zum Nachdrucke gebraucht würde?
Schwerlich würde jemand dazu einwilligen: weil er sich dadurch
allerlei Beschwerlichkeit der Nachforschung und Verantwortung
aussetzen würde. Der Verlag würde jenem also auf dem Halse
bleiben.
	[bookmark: foot2]Ein Buch ist das Werkzeug
der Überbringung einer Rede ans Publikum, nicht bloß der
Gedanken, wie etwa Gemälde, symbolische Vorstellung irgend einer
Idee oder Begebenheit. Daran liegt hier das Wesentlichste, daß es
keine Sache ist, die dadurch überbracht wird, sondern eine
opera, nämlich Rede, und zwar buchstäblich. Dadurch,
daß es ein stummes Werkzeug genannt wird, unterscheide ich es von
dem, was die Rede durch einen Laut überbringt, wie z. B. ein
Sprachrohr, ja selbst der Mund anderer ist.
	[bookmark: foot3]Wenn der Verleger auch zugleich Verfasser ist, so sind
beide Geschäfte doch verschieden; und er verlegt in der Qualität
eines Handelsmannes, was er in der Qualität eines Gelehrten
geschrieben hat. Allein wir können diesen Fall bei Seite setzen und
unsere Erörterung nur auf den, da der Verleger nicht zugleich
Verfasser ist, einschränken: es wird nachher leicht sein, die
Folgerung auch auf den ersten Fall auszudehnen.
	[bookmark: foot4]Der Autor und der Eigentümer des Exemplars können beide
mit gleichem Rechte von demselben sagen: es ist mein Buch! aber in
verschiedenem Sinne. Der erstere nimmt das Buch als Schrift oder
Rede; der zweite bloß als das stumme Instrument der Überbringung
der Rede an ihn oder das Publikum, d. i. als Exemplar. Dieses Recht
des Verfassers ist aber kein Recht in der Sache, nämlich dem
Exemplar (denn der Eigentümer kann es vor des Verfassers Augen
verbrennen), sondern ein angebornes Recht in seiner eignen Person,
nämlich zu verhindern, daß ein anderer ihn nicht ohne seine
Einwilligung zum Publikum reden lasse, welche Einwilligung gar
nicht präsumiert werden kann, weil er sie schon einem andern
ausschließlich erteilt hat.


	
		
		Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen

		[bookmark: page162] [bookmark: page163]

		In der Schrift: Frankreich im Jahre 1797,
Sechstes Stück, Nr. I: Von den politischen Gegenwirkungen, von
Benjamin Constant, ist Folgendes S. 123 enthalten.

		»Der sittliche Grundsatz: es sei eine Pflicht die Wahrheit zu
sagen, würde, wenn man ihn unbedingt und vereinzelt nähme, jede
Gesellschaft zur Unmöglichkeit machen. Den Beweis davon haben wir
in den sehr unmittelbaren Folgerungen, die ein deutscher Philosoph
aus diesem Grundsatze gezogen hat, der so weit geht zu behaupten:
daß die Lüge gegen einen Mörder, der uns fragte, ob unser von ihm
verfolgter Freund sich nicht in unser Haus geflüchtet, ein
Verbrechen sein würde.« [bookmark: text5]F5

		Der französische Philosoph widerlegt S. 124 diesen Grundsatz auf
folgende Art: »Es ist eine Pflicht die Wahrheit zu sagen. Der
Begriff von Pflicht ist unzertrennbar von dem Begriff des Rechts.
Eine Pflicht ist, was bei einem Wesen den Rechten eines anderen
entspricht. Da, wo es keine Rechte gibt, gibt es keine Pflichten.
Die Wahrheit zu sagen, ist also eine Pflicht; aber nur gegen
denjenigen, welcher ein Recht auf die Wahrheit hat. Kein Mensch
aber hat Recht auf eine Wahrheit, die Anderen schadet.«

		Das πρωτον ψευδος liegt hier in dem Satze: » Die Wahrheit zu
sagen ist eine Pflicht, aber nur gegen denjenigen, welcher ein
Recht auf die Wahrheit hat.«

		Zuerst ist anzumerken, daß der Ausdruck: ein Recht auf die
Wahrheit haben, ein Wort ohne Sinn ist. Man muß vielmehr sagen: der
Mensch habe ein Recht auf seine eigene Wahrhaftigkeit (
veracitas), d. i. auf die subjektive Wahrheit in seiner
Person. Denn objektiv auf [bookmark: page164]eine Wahrheit ein Recht haben, würde so
viel sagen als: es komme wie überhaupt beim Mein und Dein auf
seinen Willen an, ob ein gegebener Satz wahr oder falsch
sein solle; welches dann eine seltsame Logik abgeben würde.

		Nun ist die erste Frage: ob der Mensch in Fällen, wo er
einer Beantwortung mit Ja oder Nein nicht ausweichen kann, die
Befugnis (das Recht) habe unwahrhaft zu sein. Die zweite
Frage ist: ob er nicht gar verbunden sei in einer gewissen
Aussage, wozu ihn ein ungerechter Zwang nötigt, unwahrhaft zu sein,
um eine ihn bedrohende Missetat an sich oder einem Anderen zu
verhüten.

		Wahrhaftigkeit in Aussagen, die man nicht umgehen kann, ist
formale Pflicht des Menschen gegen jeden [bookmark: text6]F6, es mag ihm oder einem Andern daraus auch noch so
großer Nachteil erwachsen; und ob ich zwar dem, welcher mich
ungerechterweise zur Aussage nötigt, nicht Unrecht tue, wenn ich
sie verfälsche, so tue ich doch durch eine solche Verfälschung, die
darum auch (obzwar nicht im Sinn des Juristen) Lüge genannt werden
kann, im wesentlichsten Stücke der Pflicht überhaupt
Unrecht: d. i. ich mache, so viel an mir ist, daß Aussagen
(Deklarationen) überhaupt keinen Glauben finden, mithin auch alle
Rechte, die auf Verträgen gegründet werden, wegfallen und ihre
Kraft einbüßen; welches ein Unrecht ist, das der Menschheit
überhaupt zugefügt wird.

		Die Lüge also, bloß als vorsetzlich unwahre Deklaration gegen
einen andern Menschen definiert, bedarf nicht des Zusatzes, daß sie
einem Anderen schaden müsse; wie die Juristen es zu ihrer
Definition verlangen ( mendacium est falsiloquium in
praeiudicium alterius). Denn sie schadet jederzeit einem
Anderen, wenn gleich nicht einem andern Menschen, doch der
Menschheit überhaupt, indem sie die Rechtsquelle unbrauchbar macht.
[bookmark: page165]

		Diese gutmütige Lüge kann aber auch durch einen
Zufall ( casus) strafbar werden nach bürgerlichen
Gesetzen; was aber bloß durch den Zufall der Straffälligkeit
entgeht, kann auch nach äußeren Gesetzen als Unrecht abgeurteilt
werden. Hast du nämlich einen eben jetzt mit Mordsucht Umgehenden
durch eine Lüge an der Tat verhindert, so bist du für alle
Folgen, die daraus entspringen möchten, auf rechtliche Art
verantwortlich. Bist du aber strenge bei der Wahrheit geblieben, so
kann dir die öffentliche Gerechtigkeit nichts anhaben; die
unvorhergesehene Folge mag sein, welche sie wolle. Es ist doch
möglich, daß, nachdem du dem Mörder auf die Frage, ob der von ihm
Angefeindete zu Hause sei, ehrlicherweise mit Ja geantwortet hast,
dieser doch unbemerkt ausgegangen ist und so dem Mörder nicht in
den Wurf gekommen, die Tat also nicht geschehen wäre; hast du aber
gelogen und gesagt, er sei nicht zu Hause, und er ist auch wirklich
(obzwar dir unbewußt) ausgegangen, wo denn der Mörder ihm im
Weggehen begegnete und seine Tat an ihm verübte: so kannst du mit
Recht als Urheber des Todes desselben angeklagt werden. Denn
hättest du die Wahrheit, so gut du sie wußtest, gesagt: so wäre
vielleicht der Mörder über dem Nachsuchen seines Feindes im Hause
von herbeigelaufenen Nachbarn ergriffen und die Tat verhindert
worden. Wer also lügt, so gutmütig er dabei auch gesinnt
sein mag, muß die Folgen davon, selbst vor dem bürgerlichen
Gerichtshofe, verantworten und dafür büßen, so unvorhergesehen sie
auch immer sein mögen: weil Wahrhaftigkeit eine Pflicht ist, die
als die Basis aller auf Vertrag zu gründenden Pflichten angesehen
werden muß, deren Gesetz, wenn man ihr auch nur die geringste
Ausnahme einräumt, schwankend und unnütz gemacht wird.

		Es ist also ein heiliges, unbedingt gebietendes, durch keine
Konvenienzen einzuschränkendes Vernunftgebot: in allen Erklärungen
wahrhaft (ehrlich) zu sein.

		Wohldenkend und zugleich richtig ist hiebei Hrn. Constants
Anmerkung über die Verschreiung solcher strenger [bookmark: page166]und sich vorgeblich in
unausführbare Ideen verlierender, hiemit aber verwerflicher
Grundsätze. – »Jedesmal (sagt er S. 123 unten) wenn ein als wahr
bewiesener Grundsatz unanwendbar scheint, so kommt es daher, daß
wir den mittlern Grundsatz nicht kennen, der das Mittel der
Anwendung enthält.« Er führt (S. 121) die Lehre von der
Gleichheit als den ersten die gesellschaftliche Kette
bildenden Ring an: »Daß (S. 122) nämlich kein Mensch anders als
durch solche Gesetze gebunden werden kann, zu deren Bildung er mit
beigetragen hat. In einer sehr ins Enge zusammengezogenen
Gesellschaft kann dieser Grundsatz auf unmittelbare Weise
angewendet werden und bedarf, um ein gewöhnlicher zu werden, keines
mittleren Grundsatzes. Aber in einer sehr zahlreichen Gesellschaft
muß man einen neuen Grundsatz zu demjenigen noch hinzufügen, den
wir hier anführen. Dieser mittlere Grundsatz ist: daß die Einzelnen
zur Bildung der Gesetze entweder in eigener Person oder durch
Stellvertreter beitragen können. Wer den ersten Grundsatz
auf eine zahlreiche Gesellschaft anwenden wollte, ohne den
mittleren dazu zu nehmen, würde unfehlbar ihr Verderben zuwege
bringen. Allein dieser Umstand, der nur von der Unwissenheit oder
Ungeschicklichkeit des Gesetzgebers zeugte, würde nichts gegen den
Grundsatz beweisen.« – Er beschließt S. 125 hiemit: »Ein als wahr
anerkannter Grundsatz muß also niemals verlassen werden: wie
anscheinend auch Gefahr dabei sich befindet.« [Und doch hatte der
gute Mann den unbedingten Grundsatz der Wahrhaftigkeit wegen der
Gefahr, die er für die Gesellschaft bei sich führe, selbst
verlassen: weil er keinen mittleren Grundsatz entdecken konnte, der
diese Gefahr zu verhüten diente, und hier auch wirklich keiner
einzuschieben ist.]

		Wenn man die Namen der Personen, so wie sie hier aufgeführt
werden, beibehalten will: so verwechselte »der französische
Philosoph« die Handlung, wodurch jemand einem Anderen
schadet ( nocet), indem er die Wahrheit, deren
Geständnis er nicht umgehen kann, sagt, mit derjenigen, wodurch er
diesem Unrecht tut ( laedit). [bookmark: page167]Es war bloß ein
Zufall ( casus), daß die Wahrhaftigkeit der Aussage
dem Einwohner des Hauses schadete, nicht eine freie Tat (in
juridischer Bedeutung). Denn aus seinem Rechte, von einem Anderen
zu fordern, daß er ihm zum Vorteil lügen solle, würde ein aller
Gesetzmäßigkeit widerstreitender Anspruch folgen. Jeder Mensch aber
hat nicht allein ein Recht, sondern sogar die strengste Pflicht zur
Wahrhaftigkeit in Aussagen, die er nicht umgehen kann: sie mag nun
ihm selbst oder Andern schaden. Er selbst tut also hiemit
dem, der dadurch leidet, eigentlich nicht Schaden, sondern diesen
verursacht der Zufall. Denn jener ist hierin gar nicht frei,
um zu wählen: weil die Wahrhaftigkeit (wenn er einmal sprechen muß)
unbedingte Pflicht ist. – Der »deutsche Philosoph« wird also den
Satz (S. 124): »Die Wahrheit zu sagen ist eine Pflicht, aber nur
gegen denjenigen, welcher ein Recht auf die Wahrheit hat,«
nicht zu seinem Grundsatze annehmen: erstlich wegen der
undeutlichen Formel desselben, indem Wahrheit kein Besitztum ist,
auf welchen dem Einen das Recht verwilligt, Anderen aber verweigert
werden könne; dann aber vornehmlich, weil die Pflicht der
Wahrhaftigkeit (als von welcher hier allein die Rede ist) keinen
Unterschied zwischen Personen macht, gegen die man diese Pflicht
haben, oder gegen die man sich auch von ihr lossagen könne, sondern
weil es unbedingte Pflicht ist, die in allen Verhältnissen
gilt.

		Um nun von einer Metaphysik des Rechts (welche von allen
Erfahrungsbedingungen abstrahiert) zu einem Grundsatze der
Politik (welcher diese Begriffe auf Erfahrungsfälle
anwendet) und vermittelst dieses zur Auflösung einer Aufgabe der
letzteren dem allgemeinen Rechtsprinzip gemäß zu gelangen: wird der
Philosoph 1. ein Axiom, d. i. einen apodiktisch gewissen
Satz, der unmittelbar aus der Definition des äußern Rechts
(Zusammenstimmung der Freiheit eines jeden mit der Freiheit
von jedermann nach einem allgemeinen Gesetze) hervorgeht, 2. ein
Postulat (des äußeren öffentlichen Gesetzes, als
vereinigten Willens Aller nach dem Prinzip [bookmark: page168]der Gleichheit, ohne
welche keine Freiheit von jedermann statt haben würde, 3. ein
Problem geben, wie es anzustellen sei, daß in einer noch so
großen Gesellschaft dennoch Eintracht nach Prinzipien der Freiheit
und Gleichheit erhalten werde (nämlich vermittelst eines
repräsentativen Systems); welches dann ein Grundsatz der
Politik sein wird, deren Veranstaltung und Anordnung nun
Dekrete enthalten wird, die, aus der Erfahrungserkenntnis der
Menschen gezogen, nur den Mechanism der Rechtsverwaltung, und wie
dieser zweckmäßig einzurichten sei, beabsichtigen. – Das Recht muß
nie der Politik, wohl aber die Politik jederzeit dem Recht angepaßt
werden.

		»Ein als wahr anerkannter (ich setze hinzu: a priori
anerkannter, mithin apodiktischer) Grundsatz muß niemals verlassen
werden, wie anscheinend auch Gefahr sich dabei befindet,« sagt der
Verfasser. Nur muß man hier nicht die Gefahr (zufälligerweise) zu
schaden, sondern überhaupt Unrecht zu tun verstehen:
welches geschehen würde, wenn ich die Pflicht der Wahrhaftigkeit,
die gänzlich unbedingt ist und in Aussagen die oberste rechtliche
Bedingung ausmacht, zu einer bedingten und noch andern Rücksichten
untergeordneten mache und, obgleich ich durch eine gewisse Lüge in
der Tat niemanden Unrecht tue, doch das Prinzip des Rechts in
Ansehung aller unumgänglich notwendigen Aussagen überhaupt
verletze (formaliter, obgleich nicht materialiter, Unrecht tue):
welches viel schlimmer ist als gegen irgend jemanden eine
Ungerechtigkeit begehn, weil eine solche Tat nicht eben immer einen
Grundsatz dazu im Subjekte voraussetzt.

		Der, welcher die Anfrage, die ein Anderer an ihn ergehen läßt:
ob er in seiner Aussage, die er jetzt tun soll, wahrhaft sein wolle
oder nicht, nicht schon mit Unwillen über den gegen ihn hiemit
geäußerten Verdacht, er möge auch wohl ein Lügner sein, aufnimmt,
sondern sich die Erlaubnis ausbittet sich erst auf mögliche
Ausnahmen zu besinnen, ist schon ein Lügner ( in potentia):
weil er zeigt, daß er die Wahrhaftigkeit nicht für Pflicht an
[bookmark: page169]sich
selbst anerkenne, sondern sich Ausnahmen vorbehält von einer Regel,
die ihrem Wesen nach keiner Ausnahme fähig ist, weil sie sich in
dieser geradezu selbst widerspricht.

		Alle rechtlich-praktische Grundsätze müssen strenge Wahrheit
enthalten, und die hier so genannten mittleren können nur die
nähere Bestimmung ihrer Anwendung auf vorkommende Fälle (nach
Regeln der Politik), aber niemals Ausnahmen von jenen enthalten:
weil diese die Allgemeinheit vernichten, derentwegen allein sie den
Namen der Grundsätze führen. [bookmark: page170] [bookmark: page171]

			[bookmark: foot5]» J. D.
Michaelis in Göttingen hat diese seltsame Meinung noch früher
vorgetragen als Kant. Daß Kant der Philosoph sei, von
dem diese Stelle redet, bat mir der Verfasser dieser Schrift selbst
gesagt.« K. Fr. Kramer.[Daß dieses wirklich an irgend einer
Stelle, deren ich mich aber jetzt nicht mehr besinnen kann, von mir
gesagt worden, gestehe ich hiedurch. I. Kant.]
	[bookmark: foot6]Ich
mag hier nicht den Grundsatz bis dahin schärfen, zu sagen:
»Unwahrhaftigkeit ist Verletzung der Pflicht gegen sich selbst.«
Denn dieser gehört zur Ethik; hier aber ist von einer Rechtspflicht
die Rede. – Die Tugendlehre sieht in jener Übertretung nur auf die
Nichtswürdigkeit, deren Vorwurf der Lügner sich selbst
zuzieht.


	
		
		Über die Buchmacherei. Zwei Briefe an Herrn Friedrich Nicolai
von Immanuel Kant

		[bookmark: page172]
[bookmark: page173]

		Erster Brief.

An Herrn Friedrich Nicolai, den Schriftsteller

		Die gelehrte Reliquien des vortrefflichen (oft auch ins
Komisch-Burleske malenden) Mösers fielen in die Hände seines
vieljährigen Freundes, des Herrn Friedrich Nicolai. Es war ein Teil
einer fragmentarischen Abhandlung Mösers mit der Aufschrift:
Über Theorie und Praxis, welche jenem in der Handschrift
mitgeteilt worden, und wie Herr Nicolai annimmt, daß Möser selbst
sie würde mitgeteilt haben, wenn er sie noch ganz beendigt hätte,
und wobei angemerkt wird: daß Möser nicht allein Royalist, sondern
auch, wenn man es so nennen will, ein Aristokrat oder ein
Verteidiger des Erbadels zur Verwunderung und zum Ärgernis vieler
neueren Politiker in Deutschland gewesen sei. – Unter andern habe
man (S. Kants metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, erste
Auflage, Seite 192) behaupten wollen: daß nie ein Volk aus freiem
und überlegtem Entschlusse eine solche Erblichkeit einräumen würde.
Wogegen denn Möser in seiner bekannten launichten Manier eine
Erzählung dichtet: da Personen in sehr hohen Ämtern gleich als
Vice-Könige doch eigentlich als wahre Untertanen des Staats
auftreten und zwölf Fälle angeführt werden, in deren sechs ersteren
die Söhne des verstorbenen Beamten übergangen werden, dafür
es mit den Untertanen schlecht steht; dagegen man sie in den sechs
letztern wählt, wobei das Volk sich besser befindet; –
woraus dann klar erhelle: daß ein ganzes Volk seine eigne
Erbuntertänigkeit unter einem höheren Mituntertanen gar wohl
beschließen und handgreifliche Praxis diese, so wie manche
andere luftige Theorie zur Belustigung der Leser als Spreu
wegblasen werde.

		So ist es mit der auf den Vorteil des Volks berechneten
Maxime immer bewandt: daß, so klug es sich auch durch Erfahrung
geworden zu sein dünken möchte, wen es sich zum subalternen
Herrscher wählen wollte: es kann und wird sich dabei oft
häßlich verrechnen, weil die Erfahrungsmethode klug zu sein
(das pragmatische Prinzip) [bookmark: page174]schwerlich eine andere Leitung haben wird,
als es durch Schaden zu werden. – Nun ist aber hier jetzt von einer
sicheren, durch die Vernunft vorgezeichneten Leitung die
Rede, welche nicht wissen will, wie das Volk wählen wird, um
seinen jedesmaligen Absichten zu genügen, sondern, wie es unbedingt
wählen soll: jene mögen für dasselbe zuträglich sein oder
nicht (das moralische Prinzip); d. i. es ist davon die Frage: was
und wie, wenn das Volk zu wählen aufgefordert wird, nach dem
Rechtsprinzip von ihm beschlossen werden muß. Denn diese
ganze Aufgabe ist als eine zur Rechtslehre (in jenen metaph.
Anf. d. R.-L. S. 192) gehörige Frage, ob der Souverän einen
Mittelstand zwischen ihm und den übrigen Staatsbürgern zu gründen
berechtigt sei, zu beurteilen, und da ist alsdann der
Ausspruch: daß das Volk keine solche untergeordnete Gewalt
vernunftmäßig beschließen kann und wird, weil es sich sonst den
Launen und dem Gutdünken eines Untertans, der doch selbst regiert
zu werden bedarf, unterwerfen würde, welches sich widerspricht. –
Hier ist das Prinzip der Beurteilung nicht empirisch, sondern ein
Prinzip a priori; wie alle Sätze, deren Assertion zugleich
Notwendigkeit bei sich führt, welche auch allein
Vernunfturteile (zum Unterschiede der Verstandesurteile)
abgeben. Dagegen ist empirische Rechtslehre, wenn sie zur
Philosophie und nicht zum statutarischen Gesetzbuch gezählt wird,
ein Widerspruch mit sich selbst. [bookmark: text7]F7

		Das war nun gut: aber – wie die alten Muhmen im [bookmark: page175]Märchenton
zu erzählen pflegen – auch nicht allzugut. Die Fiktion nimmt
nun einen anderen Gang.

		Nachdem nämlich in den sechs folgenden Gouvernements das Volk
nun zur allgemeinen Freude den Sohn des vorigen gewählt hatte, so
traten, wie die visionäre Geschichte weiter sagt, teils durch die
während der Zeit allmählig fortrückende leidige Aufklärung,
teils auch weil eine jede Regierung für das Volk ihre Lasten hat,
wo die Austauschung der alten gegen eine neue vor der Hand
Erleichterung verspricht, nunmehr Demagogen im Volke auf,
und da wurde dekretiert, wie folgt:

		Nämlich im siebenten Gouvernement erwählte nun zwar das
Volk den Sohn des vorigen Herzogs. Dieser aber war in Kultur und
Luxus mit dem Zeitalter schon fortgerückt und hatte wenig Lust,
durch gute Wirtschaft die Wohlhabenheit desselben zu erhalten,
desto mehr aber zu genießen. Er ließ daher das alte Schloß
verfallen, um Lust- und Jagdhäuser zu festlichen Vergnügungen und
Wildhetzen, zur eigenen und des Volks Ergötzlichkeit und Geschmack
einzurichten. Das herrliche Theater samt dem alten silbernen
Tafelservice wurden, jenes in große Tanzsäle, dieses in
geschmackvolleres Porzelaine verwandelt; unter dem Vorwande, daß
das Silber als Geld im Lande einen besseren Umlauf des Handels
verspreche. – Im achten fand der nun gut eingegraste, vom
Volk bestätigte Regierungserbe es selbst mit Einwilligung des Volks
geratener, das bis dahin gebräuchliche Primogeniturrecht
abzuschaffen; denn diesem müsse es doch einleuchten: daß der
Erstgeborene darum doch nicht zugleich der Weisestgeborene sei. –
Im neunten würde sich das Volk doch bei der Errichtung
gewisser im Personal wechselnden Landeskollegien besser, als bei
der Ansetzung der Regierung mit alten, bleibenden Räten, die
zuletzt gemeiniglich den Despoten spielen, und glücklicher finden;
des vorgeschlagenen Erbpastors nicht zu gedenken: als wodurch sich
die Obskurantenzunft der Geistlichen verewigen müßte. – Im
zehnten wie im eilften, hieß es, ist die Anekelung
der Mißheuraten eine Grille der alten Lehnsverfassung zum Nachteil
der durch die Natur geadelten, [bookmark: page176]und es ist vielmehr ein Beweis der
Aufkeimung edler Gefühle im Volk, wenn es – wie bei den
Fortschritten in der Aufklärung unausbleiblich ist – Talent und
gute Denkungsart über die Musterrolle des anerbenden Ranges
wegsetzt; – – so wie im zwölften man zwar die Gutmütigkeit
der alten Tante, dem jungen, unmündigen, zum künftigen Herzog
mutmaßlich bestimmten Kinde, ehe es noch versteht, was das sagen
wolle, belächeln wird; es aber zum Staatsprinzip zu machen,
ungereimte Zumutung sein würde. Und so verwandlen sich des Volkes
Launen, wenn es beschließen darf, sich selbst einen erblichen
Gouverneur zu geben, der doch selbst noch Untertan bleibt, in
Mißgestaltungen, die ihrer Absicht (auf Glückseligkeit) so sehr
entgegen sind, daß es heißen wird: Turpiter atrum desinit in
piscem mulier formosa superne.

		Man kann also jede aufs Glückseligkeitsprinzip gegründete
Verfassung, selbst wenn man a priori mit Sicherheit angeben
könnte, das Volk werde sie jeder anderen vorziehen, ins Lächerliche
parodieren; und, indem man die Rückseite der Münze aufwirft,
von der Wahl des Volks, das sich einen Herren geben will, dasselbe
sagen, was jener Grieche vom Heuraten sagte: »Was du auch immer tun
magst – es wird dich gereuen.«

		Herr Friedrich Nicolai also ist mit seiner Deutung und
Verteidigung in der vorgeblichen Angelegenheit eines Andern
(nämlich Mösers) verunglückt. – Es wird aber schon besser gehen,
wenn wir ihn mit seiner eigenen beschäftigt sehen werden.

		Zweiter Brief.

An Herrn Friedrich Nicolai, den Verleger

		Die Buchmacherei ist kein unbedeutender Erwerbszweig in
einem der Kultur nach schon weit fortgeschrittenen gemeinen Wesen:
wo die Leserei zum beinahe unentbehrlichen und allgemeinen
Bedürfnis geworden ist. – [bookmark: page177]Dieser Teil der Industrie in einem
Lande aber gewinnt dadurch ungemein: wenn jene fabrikenmäßig
getrieben wird; welches aber nicht anders als durch einen den
Geschmack des Publikums und die Geschicklichkeit jedes dabei
anzustellenden Fabrikanten zu beurteilen und zu
bezahlen vermögenden Verleger geschehen kann. – Dieser
bedarf aber zu Belebung seiner Verlagshandlung eben nicht den
inneren Gehalt und Wert der von ihm verlegten Ware in Betrachtung
zu ziehen: wohl aber den Markt, worauf, und die Liebhaberei
des Tages, wozu die allenfalls ephemerischen Produkte der
Buchdruckerpresse in lebhaften Umlauf gebracht und, wenn gleich
nicht dauerhaften, doch geschwinden Abgang finden können.

		Ein erfahrener Kenner der Buchmacherei wird als Verleger nicht
erst darauf warten, daß ihm von schreibseligen, allezeit fertigen
Schriftstellern ihre eigene Ware zum Verkauf angeboten wird; er
sinnt sich als Direktor einer Fabrik die Materie sowohl als die
Fasson aus, welche mutmaßlich – es sei durch ihre Neuigkeit oder
auch Skurrilität des Witzes, damit das lesende Publikum etwas zum
Angaffen und zum Belachen bekomme, – welche, sage ich, die größte
Nachfrage, oder allenfalls auch nur die schnellste Abnahme haben
wird; wo dann gar nicht darnach gefragt wird: wer oder wie viel an
einer dem Persiflieren geweihten, sonst vielleicht dazu wohl nicht
geeigneten Schrift gearbeitet haben mögen, der Tadel einer solchen
Schrift aber alsdann doch nicht auf seine (des Verlegers) Rechnung
fällt, sondern den gedungenen Buchmacher treffen muß.

		Der, welcher in Fabrikationen und Handel ein mit der Freiheit
des Volks vereinbares öffentliches Gewerbe treibt, ist allemal ein
guter Bürger; es mag verdrießen, wen es wolle. Denn der Eigennutz,
der dem Polizeigesetze nicht widerspricht, ist kein Verbrechen; und
Herr Nicolai als Verleger gewinnt in dieser Qualität wenigstens
sicherer, als in der eines Autors: weil das Verächtliche der
Verzerrungen seines aufgestellten Sempronius Gundibert und
Konsorten als Harlekin nicht den trifft, [bookmark: page178]der die Bude aufschlägt,
sondern der darauf die Rolle des Narren spielt.

		*

		Wie wird es nun aber mit der leidigen Frage über Theorie
und Praxis in Betreff der Autorschaft des Herrn
Friedrich Nicolai: durch welche die gegenwärtige Zensur eigentlich
ist veranlaßt worden, und die auch mit jener in enger Verbindung
steht? – Der jetzt eben vorgestellte Fall der
Verlagsklugheit im Gegensatz mit der der
Verlagsgründlichkeit (der Überlegenheit des Scheins über die
Wahrheit) kann nach denselben Grundsätzen, wie der in der
Möserschen Dichtung abgeurteilt werden; nur daß man statt des Worts
Praxis, welches eine offene und ehrliche Behandlung einer
Aufgabe bedeutet, das der Praktiken (mit langgezogener
Penultima) braucht und so alle Theorie in den Augen eines
Geschäftsmannes kindisch und lächerlich zu machen sucht; welches
dann nach dem Grundsatze: die Welt will betrogen sein, – so werde
sie dann betrogen! – auch seinen Zweck nicht verfehlen wird.

		Was aber die völlige Unwissenheit und Unfähigkeit dieser
spöttisch nachäffenden Philosophen, über Vernunfturteile
abzusprechen, klar beweiset, ist: daß sie gar nicht zu begreifen
scheinen, was Erkenntnis a priori (von ihnen sinnreich das
Vonvornerkenntnis genannt) zum Unterschiede vom empirischen
eigentlich sagen wolle. Die Kritik der r. V. hat es ihnen zwar oft
und deutlich genug gesagt: daß es Sätze sind, die mit dem
Bewußtsein ihrer inneren Notwendigkeit und absoluten
Allgemeinheit (apodiktische) ausgesprochen, mithin nicht
wiederum als von der Erfahrung abhängig anerkannt werden, die also
an sich nicht so oder auch anders sein können; weil
sonst die Einteilung der Urteile nach jenem possierlichen Beispiel
ausfallen würde: »Braun waren Pharaons Kühe; doch auch von andern
Farben.« Aber niemand ist blinder, als der nicht sehen will,
und dieses Nichtwollen hat hier ein Interesse, nämlich durch die
Seltsamkeit des Spektakels, wo Dinge, aus der natürlichen [bookmark: page179]Lage
gerückt, auf dem Kopf stehend vorgestellt werden, viel Neugierige
herbei zu ziehen, um durch eine Menge von Zuschauern (wenigstens
auf kurze Zeit) den Markt zu beleben und so im literarischen
Gewerbe die Handelsindustrie nicht einschlummern zu lassen; welches
dann doch auch seinen, wenn gleich nicht eben beabsichtigten Nutzen
hat, nämlich vom zuletzt anekelnden Possenspiel sich hernach desto
ernstlicher zur gründlichen Bearbeitung der Wissenschaften
anzuschicken.

		I. Kant.

		[bookmark: page180]
[bookmark: page181]

			[bookmark: foot7]Nach dem
Prinzip der Eudämonie (der Glückseligkeitslehre), worin keine
Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit angetroffen wird (indem es
jedem Einzelnen überlassen bleibt, zu bestimmen, was er nach seiner
Neigung zur Glückseligkeit zählen will), wird das Volk allerdings
eine solche erbliche Gouvernementsverfassung wählen dürfen; – nach
dem eleutheronomischen aber (von der ein Teil die Rechtslehre ist)
wird es keinen subalternen äußeren Gesetzgeber statuieren:
weil es sich hiebei als selbst gesetzgebend und diesen Gesetzen
zugleich untertan betrachten und die Praxis sich daher (in Sachen
der reinen Vernunft) schlechterdings nach der Theorie richten muß.
– Es ist unrecht so zu dekretieren, es mag auch noch so
gebräuchlich und sogar in vielen Fällen dem Staat nützlich sein;
welches letztere doch niemals gewiß ist.


	
		
		Rezension von Schulzs Versuch einer Anleitung zur Sittenlehre
für alle Menschen, ohne Unterschied der Religion. I.Teil

		[bookmark: page182]
[bookmark: page183]

		Versuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle
Menschen, ohne Unterschied der Religion, nebst einem Anhange von
den Todesstrafen. Erster Teil. Berlin 1783, bei Stahlbaum.

		Dieser erste Teil soll nur als Einleitung zu einem neuen
moralischen System die psychologische Grundsätze, auf die in der
Folge gebauet werden soll, von der Stelle, die der Mensch in der
Stufenleiter der Wesen einnimmt, von seiner empfindenden, denkenden
und durch Willen tätigen Natur, von Freiheit und Notwendigkeit, vom
Leben, dem Tode und einem künftigen Leben vor Augen stellen; ein
Werk, das durch seine Freimütigkeit und noch mehr durch die aus den
vielen sehr auffallenden Paradoxen dennoch hervorleuchtende gute
Absicht des selbstdenkenden Herrn Verfassers bei jedem Leser
ungeduldige Erwartungen erregen muß, wie doch eine auf dergleichen
Prämissen gegründete Sittenlehre ausfallen werde.

		Rezensent wird erstlich den Gang der Gedanken des Herrn
Verfassers kürzlich verfolgen und zum Schlusse sein Urteil über das
Ganze beifügen.

		Gleich zu Anfange wird der Begriff der Lebenskraft so erweitert,
daß er auf alle Geschöpfe ohne Unterschied geht, nämlich bloß
als der Inbegriff aller in einem Geschöpfe vorhandenen und zu
seiner Natur gehörigen Kräfte. Daraus folgt denn ein Gesetz der
Stätigkeit aller Wesen, wo auf der großen Stufenleiter ein
jedes seinen Nebenmann über sich und unter sich hat, doch so, daß
jede Gattung von Geschöpfen zwischen Grenzen steht, die diese nicht
überschreiten können, so lange sie Mitglieder derselben Gattung
bleiben. Daher gibt es eigentlich nichts Lebloses, sondern nur ein
kleineres Leben, und die Gattungen unterscheiden sich nur durch
Grade der Lebenskraft. Seele, als ein vom Körper unterschiedenes
Wesen, ist ein bloßes Geschöpf der Einbildung; der erhabenste
Seraph und der Baum sind beide künstliche Maschinen. So viel von
der Natur der Seele.

		Ein ähnlicher stufenartiger Zusammenhang findet sich in allem
Erkenntnisse. Irrtum und Wahrheit sind nicht der Spezies nach
unterschieden, sondern nur wie das [bookmark: page184]Kleinere vom Größeren, kein
absoluter Irrtum findet statt, sondern jedes Erkenntnis, zu der
Zeit, da es beim Menschen entsteht, ist für ihn wahr.
Zurechtweisung ist nur Hinzutuung der Vorstellungen, die vordem
noch fehlten, und vormalige Wahrheit wird in der Folge durch den
bloßen Fortgang der Erkenntnis in Irrtum verwandelt. Unsere
Erkenntnis ist gegen die eines Engels lauter Irrtum. Die Vernunft
kann nicht irren; jeder Kraft ist ihr Gleis vorgezeichnet. Die
Verurteilung der Vernunft durch sich selbst geschieht auch nicht
alsdann, wenn man urteilt, sondern hinterher, wenn man schon auf
einer andern Stelle ist und mehr Kenntnisse erworben hat. Ich soll
nicht sagen: ein Kind irrt, sondern: es verstehts noch nicht so
gut, als ers künftig verstehen wird, es ist ein kleineres Urteil.
Weisheit und Torheit, Wissenschaft und Unwissenheit verdienen also
nicht Lob, nicht Tadel; sie sind bloß als allmählige Fortschritte
der Natur anzusehen, in Ansehung deren ich nicht frei bin. – Was
den Willen betrifft, so sind alle Neigungen und Triebe in einem
einzigen, nämlich der Selbstliebe, enthalten, in Ansehung
deren aber jeder Mensch seine besondere Stimmung hat, die
doch auch von einer allgemeinen Stimmung niemals abweichen kann.
Die Selbstliebe wird jedesmal durch alle Empfindungen zusammen
bestimmt, doch so, daß entweder die dunklere, oder die deutlichere
daran den größten Anteil haben. Es gibt also keinen freien
Willen, sondern dieser steht unter dem strengen Gesetze der
Notwendigkeit; doch wenn die Selbstliebe durch gar keine deutliche
Vorstellungen, sondern bloß durch Empfindung bestimmt wird, so
nennt man dieses unfreie Handlungen. Alle Reue ist
nichtig und ungereimt; denn der Verbrecher beurteilt seine Tat
nicht aus seiner vorigen, sondern gegenwärtigen Stimmung, die zwar
freilich, wenn sie damals statt gefunden hätte, die Tat würde
verhindert haben, wovon aber fälschlich vorausgesetzt wird, daß sie
solche auch hätte verhindern sollen, da sie im vorigen Zustande
wirklich nicht anzutreffen war. Die Reue ist bloß eine
mißverstandene Vorstellung, wie [bookmark: page185]man künftig besser handeln
könne, und in der Tat hat die Natur hiebei keine andere Absicht als
den Zweck der Besserung. Auflösung der Schwierigkeit, wie Gott der
Urheber der Sünde sein könne. Tugend und Laster sind nicht
wesentlich unterschieden. (Hier ist also wiederum der sonst
angenommene spezifische Unterschied in bloßen Unterschied
den Graden nach verwandelt.) Tugend ohne Laster kann nicht
bestehen, und diese sind nur Gelegenheitsgründe besser zu werden
(also eine Stufe höher zu kommen). Die Menschen können sich über
das, was sie Tugend nennen, nicht vergleichen, außer über die, ohne
welche keine menschliche Wohlfahrt möglich ist, d. i. die
allgemeine Tugend; aber von dieser abzuweichen ist dem
Menschen schlechterdings unmöglich, und der, so davon abweicht, ist
nicht lasterhaft, sondern aberwitzig. Der Mensch, der ein
allgemeines Laster beginge, würde wider die Selbstliebe handeln,
welches unmöglich ist. Folglich ist die Bahn der allgemeinen Tugend
so eben, so gerade und an beiden Seiten so verzäunt, daß alle
Menschen schlechterdings drauf bleiben müssen. Es ist nichts als
die besondre Stimmung jedes Menschen, welche unter ihnen hierin
einen Unterschied macht; wenn sie ihre Standorte verwechselten, so
würde einer eben so handeln wie der andere. Moralisch gut oder böse
bedeuten nichts weiter, als einen höhern oder niedrigern Grad von
Vollkommenheit. Menschen sind in Vergleichung gegen Engel und diese
gegen Gott lasterhaft. Daher, weil keine Freiheit ist, alle
rächende Strafen ungerecht sind, vornehmlich Todesstrafen, an deren
Stelle nichts als Erstattung und Besserung, keinesweges aber bloße
Warnung die Absicht der Strafgesetze ausmachen müsse. Lob
wegen einer ersprießlichen Tat erteilen, zeigt wenig
Menschenkenntnis an; der Mensch war eben so gut dazu bestimmt und
aufgezogen, als der Mordbrenner ein Haus anzuzünden. Lob hat nur
die Absicht, um den Urheber und andre zu ähnlichen guten Taten
aufzumuntern.

		Diese Lehre von der Notwendigkeit nennt der Herr Verf. eine
selige Lehre und behauptet, daß durch sie die [bookmark: page186]Sittenlehre
allererst ihren eigentlichen Wert erhalte, wobei er gelegentlich
anmerkt: daß bei Verbrechen gewisse Lehrer, die es so leicht
vormalen, sich mit Gott zu versöhnen, in Anspruch genommen
werden sollten. Man kann die gute Absicht unseres Verfassers hiebei
nicht verkennen. Er will die bloß büßende und fruchtlose Reue, die
doch so oft als an sich versöhnend empfohlen wird, weggeschafft
wissen und an deren Statt feste Entschließungen zum besseren
Lebenswandel eingeführt haben; er sucht die Weisheit und Gütigkeit
Gottes durch den Fortschritt aller seiner Geschöpfe zur
Vollkommenheit und ewigen Glückseligkeit, obgleich auf
verschiedenen Wegen, zu verteidigen, die Religion vom müßigen
Glauben zur Tat zurück zu führen, endlich auch die bürgerliche
Strafen menschlicher und für das besondere sowohl als gemeine Beste
ersprießlicher zu machen. Auch wird die Kühnheit seiner
spekulativen Behauptungen demjenigen nicht so schreckhaft
auffallen, dem bekannt ist, was Priestley, ein eben so sehr
wegen seiner Frömmigkeit als Einsicht hochgeachteter englischer
Gottesgelehrte, mit unserem Verf. einstimmig behauptet, ja noch mit
mehr Kühnheit ausgedrückt hat, und was nun schon mehrere Geistliche
dieses Landes, obgleich weit unter ihm an Talenten, ihm ohne
Zurückhaltung nachsprechen; ja was nur neuerlich Herr Prof.
Ehlers von der Freiheit des Willens für einen Begriff gab,
nämlich als einem Vermögen des denkenden Wesens, seiner
jedesmaligen Ideenlage gemäß zu handeln.

		Gleichwohl wird jeder unbefangene und vornehmlich in dieser Art
von Spekulation genugsam geübte Leser nicht unbemerkt lassen: daß
der allgemeine Fatalism, der in diesem Werke das vornehmste, alle
Moral affizierende, gewaltsame Prinzip ist, da er alles menschliche
Tun und Lassen in bloßes Marionettenspiel verwandelt, den Begriff
von Verbindlichkeit gänzlich aufhebe, daß dagegen das Sollen oder
der Imperativ, der das praktische Gesetz vom Naturgesetz
unterscheidet, uns auch in der Idee gänzlich außerhalb der
Naturkette setze, indem er, ohne unseren Willen als frei zu denken,
unmöglich [bookmark: page187]und ungereimt ist, vielmehr uns alsdann
nichts übrig bleibt, als abzuwarten und zu beobachten, was Gott
vermittelst der Naturursachen in uns für Entschließungen wirken
werde, nicht aber was wir von selbst als Urheber tun können
und sollen; woraus denn die gröbste Schwärmerei entspringen muß,
die allen Einfluß der gesunden Vernunft aufhebt, deren Rechte
gleichwohl der Herr Verf. aufrecht zu erhalten bemüht gewesen. –
Der praktische Begriff der Freiheit hat in der Tat mit dem
spekulativen, der den Metaphysikern gänzlich überlassen bleibt, gar
nichts zu tun. Denn woher mir ursprünglich der Zustand, in welchem
ich jetzt handeln soll, gekommen sei, kann mir ganz gleichgültig
sein; ich frage nur, was ich nun zu tun habe, und da ist die
Freiheit eine notwendige praktische Voraussetzung und eine Idee,
unter der ich allein Gebote der Vernunft als gültig ansehen kann.
Selbst der hartnäckigste Skeptiker gesteht, daß, wenn es zum
Handeln kommt, alle sophistische Bedenklichkeiten wegen eines
allgemein-täuschenden Scheins wegfallen müssen. Eben so muß der
entschlossenste Fatalist, der es ist, so lange er sich der bloßen
Spekulation ergibt, dennoch, so bald es ihm um Weisheit und Pflicht
zu tun ist, jederzeit so handeln, als ob er frei wäre, und
diese Idee bringt auch wirklich die damit einstimmige Tat hervor
und kann sie auch allein hervorbringen. Es ist schwer, den Menschen
ganz abzulegen. Der Herr Verf., nachdem er jedes Menschen Handlung,
so abgeschmackt sie auch andern erscheinen mag, aus dem Grunde
seiner besonderen Stimmung gerechtfertigt hatte, sagt S.137: »Ich
will alles, schlechterdings und ohne Ausnahme alles, was mich
zeitlich und ewig glücklich machen kann, verloren haben (ein
vermessener Ausdruck), wenn du nicht eben so abgeschmackt gehandelt
hättest als der andere, wenn du nur in seinem Standorte gewesen
wärest.« Allein da doch nach seinen eigenen Behauptungen die größte
Überzeugung in einem Zeitpunkte davor nicht sichern kann, daß nicht
in einem anderen Zeitpunkte, wenn das Erkenntnis weiter fortgerückt
ist, die vorige Wahrheit [bookmark: page188]hintennach Irrtum werde: wie würde es da
mit jener äußerst gewagten Beteurung aussehen? Er hat aber im
Grunde seiner Seele, obgleich er es sich selbst nicht gestehen
wollte, voraus gesetzt: daß der Verstand nach objektiven Gründen,
die jederzeit gültig sind, sein Urteil zu bestimmen das Vermögen
habe und nicht unter dem Mechanism der bloß subjektiv bestimmenden
Ursachen, die sich in der Folge ändern können, stehe; mithin nahm
er immer Freiheit zu denken an, ohne welche es keine Vernunft gibt.
Eben so muß er auch Freiheit des Willens im Handeln voraus setzen,
ohne welche es keine Sitten gibt, wenn er in seinem, wie ich nicht
zweifle, rechtschaffenen Lebenswandel den ewigen Gesetzen der
Pflicht gemäß verfahren und nicht ein Spiel seiner Instinkte und
Neigungen sein will, ob er schon zu gleicher Zeit sich selbst diese
Freiheit abspricht, weil er seine praktische Grundsätze mit den
spekulativen sonst nicht in Einstimmung zu bringen vermag, woran
aber, wenn es auch niemanden gelänge, in der Tat nicht viel
verloren sein würde. [bookmark: page189]
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		Versuch über den Grundsatz des Naturrechts –
nebst einem Anhange, von Gottlieb Hufeland, der Weltweisheit u.
beider Rechte Doktor. Leipzig bei G. J. Göschen 1785.

		In Wissenschaften, deren Gegenstand durch lauter
Vernunftbegriffe gedacht werden muß, wie die es sind, welche die
praktische Weltweisheit ausmachen, nicht bloß zu den ersten
Grundbegriffen und Grundsätzen zurückgehen, sondern, weil es diesen
leicht an Zulässigkeit und objektiver Realität fehlen könnte, die
selbst durch ihre Zulänglichkeit für einzelne vorkommende Fälle
noch nicht hinreichend bewiesen ist, ihre Quellen in dem
Vernunftvermögen selbst aufsuchen, ist ein rühmliches Unternehmen,
welchem sich Herr Hufeland hier in Ansehung des Naturrechts
unterzogen hat. Er stellt in zehn Abschnitten den Gegenstand des
Naturrechts, die Entwickelung des Begriffs vom Recht, die
notwendigen Eigenschaften des Grundsatzes desselben, dann die
verschiedenen Systeme hierüber und die Prüfung derselben, jene mit
historischer Ausführlichkeit, diese mit kritischer Genauigkeit dar,
wo man die Grundsätze eines Grotius, Hobbes, Pufendorf, Thomasius,
Heinrich und Sam. von Cocceji, Wolff, Gundling, Beyer, Treuer,
Köhler, Claproth, Schmauß, Achenwall, Sulzer, Feder, Eberhard,
Platner, Mendelssohn, Garve, Höpfner, Ulrich, Zöllner, Hamann,
Selle, Flatt, Schlettwein antrifft und nicht leicht einen vermissen
wird, welches dem, welcher gerne das Ganze alles bisher in diesem
Fache Geschehenen übersehen und die allgemeine Musterung desselben
anstellen möchte, eine angenehme Erleichterung ist. Er sucht die
Ursachen dieser Verschiedenheit in Grundsätzen auf; setzt
darauf die formalen Bedingungen des Naturrechts fest, leitet den
Grundsatz desselben in einer von ihm selbst ausgedachten Theorie
ab, bestimmt die Verbindlichkeit im Naturrecht näher und vollendet
dieses Werk durch die daraus gezogenen Folgerungen; dem im Anhange
noch einige besondere Anwendungen jener Begriffe und Grundsätze
beigefügt sind.

		In einer so großen Mannigfaltigkeit der Materien über einzelne
Punkte Anmerkungen zu machen, würde eben [bookmark: page192]so weitschweifig, als
unzweckmäßig sein. Es mag also genug sein, den Grundsatz der
Errichtung eines eigenen Systems, der dieses Werk charakterisiert,
vom achten Abschnitte an auszuheben und seine Quelle sowohl als die
Bestimmung anzuzeigen. Der Verfasser hält nämlich Prinzipien, die
bloß die Form des freien Willens unangesehen alles Objekts
bestimmen, nicht für hinreichend zum praktischen Gesetze und also,
um Verbindlichkeit davon abzuleiten. Daher sucht er zu jenen
formalen Regeln eine Materie, d. i. ein Objekt, Welches als der
höchste Zweck eines vernünftigen Wesens, den ihm die Natur der
Dinge vorschreibt, als ein Postulat angenommen werden könne, und
setzt es in der Vervollkommnung desselben. Daher der oberste
praktische Grundsatz: Befördere die Vollkommenheit aller
empfindenden, vorzüglich der vernünftigen Wesen, – also auch deine
eigene; woraus denn der Satz: Verhindere die Verminderung derselben
an andern, – vorzüglich an dir selbst (so fern andere davon die
Ursache sein möchten), welches letztere einen Widerstand, mithin
einen Zwang offenbar in sich schließt.

		Das Eigentümliche des Systems unsers Verfassers besteht nun
darin, daß er den Grund alles Naturrechts und aller Befugnis in
einer vorhergehenden natürlichen Verbindlichkeit setzt, und daß der
Mensch darum befugt sei andere zu zwingen, weil er hiezu (nach dem
letzten Teile des Grundsatzes) verbunden ist; anders, glaubt er,
könne die Befugnis zum Zwange nicht erklärt werden. Ob er nun
gleich die ganze Wissenschaft natürlicher Rechte auf
Verbindlichkeiten gründet, so warnt er doch, darunter nicht die
Verbindlichkeit anderer, unserm Recht eine Gnüge zu leisten, zu
verstehen (Hobbes merkt schon an, daß, wo der Zwang unsere
Ansprüche begleitet, keine Verbindlichkeit anderer, sich diesem
Zwange zu unterwerfen, mehr gedacht werden könne). Hieraus schließt
er, daß die Lehre von den Verbindlichkeiten im Naturrecht
überflüssig sei und oft mißleiten könne. Hierin tritt Rezensent dem
Verfasser gerne bei. Denn die Frage ist hier nur, unter welchen
Bedingungen ich [bookmark: page193]den Zwang ausüben könne, ohne den
allgemeinen Grundsätzen des Rechts zu widerstreiten; ob der andere
nach eben denselben Grundsätzen sich passiv verhalten oder
reagieren dürfe, ist seine Sache zu untersuchen, so lange nämlich
alles im Naturzustande betrachtet wird, denn im bürgerlichen ist
dem Richterspruche, der das Recht dem einen Teil zuerkennt,
jederzeit eine Verbindlichkeit des Gegners korrespondierend. Auch
hat diese Bemerkung im Naturrecht ihren großen Nutzen, um den
eigentlichen Rechtsgrund nicht durch Einmengung ethischer Fragen zu
verwirren. Allein daß die Befugnis zu zwingen sogar eine
Verbindlichkeit dazu, welche uns von der Natur selbst auferlegt
sei, durchaus zum Grunde haben müsse, das scheint Rezensenten nicht
klar zu sein; vornehmlich weil der Grund mehr enthält, als zu jener
Folge nötig ist. Denn daraus scheint zu folgen, daß man von seinem
Rechte sogar nichts nachlassen könne, wozu uns ein Zwang
erlaubt ist, weil diese Erlaubnis auf einer inneren Verbindlichkeit
beruht, sich durchaus und mithin allenfalls mit Gewalt die uns
gestrittene Vollkommenheit zu erringen. Es scheint auch: daß nach
dem angenommenen Richtmaße der Befugnis die Beurteilung dessen,
wozu ich ein Recht habe, selbst in den gemeinsten Fällen des Lebens
so künstlich ausfallen müsse, daß selbst der geübteste Verstand
sich in kontinuierlicher Verlegenheit, wo nicht gar in der
Unmöglichkeit befinden würde, mit Gewißheit auszumachen, wie weit
sich sein Recht erstrecke. – Von dem Rechte zum Ersatz
behauptet der Verfasser, daß es im bloßen Naturzustande als
Zwangsrecht nicht statt finde, doch gesteht er, daß er es bloß
darum aufgebe, weil er es nicht beweisen zu können glaubt. In eben
demselben Zustande räumt er auch keine Zurechnung ein, weil
da kein Richter angetroffen wird. – Einige Fingerzeige zur
Anwendung gibt der Herr Verfasser im Anhange: wo er von der ersten
Erwerbung, von der durch Verträge, dem Staats- und Völkerrechte
handelt und zuletzt eine neue notwendige Wissenschaft vorschlägt,
welche die Lücke zwischen dem Natur- und positiven Rechte ausfüllen
könne. Man [bookmark: page194]kann nicht in Abrede ziehen, daß in diesem
Werke viel Neues, Tiefgedachtes und zugleich Wahres enthalten sei,
überall aber etwas, das zur Entdeckung des Kriterii der Wahrheit in
Sätzen des Naturrechts und der Grenzbestimmung des eigentümlichen
Bodens desselben vorbereitet und Anleitung gibt. Doch rechnet
Rezensent noch sehr auf den fortgesetzten Gebrauch, den der Herr
Verfasser noch künftig in seinen Lehrstunden von seinem Grundsatze
machen wird. Denn diese Art von Experiment ist in keiner Art von
Erkenntnis aus bloßen Begriffen nötiger und dabei doch zugleich so
tunlich, als in Fragen über das Recht, das auf bloßer Vernunft
beruht; niemand aber kann dergleichen Versuch mannigfaltiger und
ausführlicher anstellen als der, welcher sein angenommenes Prinzip
an so viel Folgerungen, als ihm das ganze System, das er öfters
durchgehen muß, darbietet, zu prüfen Gelegenheit hat. Es wäre
unschicklich, Einwürfe wider eine Schrift aufzustellen, die sich
auf das besondere System gründen, das sich der Rezensent über eben
denselben Gegenstand gemacht hat; seine Befugnis erstreckt sich
nicht weiter, als nur auf die Prüfung der Zusammenstimmung der
vorgetragenen Sätze unter einander, oder mit solchen Wahrheiten,
die er als vom Verfasser zugestanden annehmen kann. Daher können
wir nichts weiter hinzufügen, als daß gegenwärtige Schrift den
lebhaften und forschenden Geist des Verfassers, von welchem sich in
der Folge viel erwarten läßt, beweise, und eine ähnliche
Bearbeitung, in dieser sowohl als in andern Vernunftwissenschaften
die Prinzipien sorgfältig zu berichtigen, dem Geschmacke und
vielleicht auch dem Berufe dieses Zeitalters angemessen und daher
allgemein anzupreisen sei.

	